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Hinweise:  
Übergangsregelung der Änderungsordnung vom 12. Juli 2016 (Mitteilungsblatt 4/2016, 
S. 33) 
Studierende, die das Studium des Bachelorstudiengangs „Pädagogik“ oder des Masterstudi-
engangs „Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Forschung und Entwicklung in Or-
ganisationen“ bis einschließlich Sommersemester 2016 aufgenommen haben, können die 
Bachelorprüfungen bis einschließlich Sommersemester 2020 und die Masterprüfung bis ein-
schließlich WS 2023/24 nach den bisherigen Bestimmungen ablegen. In Fällen besonderer 
Härte, insbesondere Krankheit oder Schwangerschaft, kann diese Frist angemessen verlän-
gert werden; hierüber entscheidet der Prüfungsausschuss. 

Übergangsregelung der Änderungsordnung vom 21. Februar 2017 (Mitteilungsblatt 
2/2017, S. 98) 
Studierende, die das Studium des Bachelorstudiengangs „Pädagogik“ oder des Masterstudi-
engangs „Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Forschung und Entwicklung in Or-
ganisationen“ bis einschließlich Sommersemester 2016 aufgenommen haben, können die 
Bachelorprüfungen bis einschließlich Sommersemester 2020 und die Masterprüfung bis ein-
schließlich WS 2023/24 nach den bisherigen Bestimmungen ablegen. In Fällen besonderer 
Härte, insbesondere Krankheit oder Schwangerschaft, kann diese Frist angemessen verlän-
gert werden; hierüber entscheidet der Prüfungsausschuss. 

 

§ 1 
Geltungsbereich, Ziel des Studiums, 

Zweck der Bachelorprüfung und der Masterprüfung, akademischer Grad 

(1) Diese Prüfungsordnung regelt die Prüfung im Bachelorstudiengang „Pädagogik“ (Ba-
chelorprüfung) und im Masterstudiengang „Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt 
Forschung und Entwicklung in Organisationen“ (Masterprüfung) des Fachbereichs 1: Bil-
dungswissenschaften an der Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz.  

(2) Der Bachelorstudiengang „Pädagogik“ ist ein grundständiger wissenschaftlicher Studien-
gang, der zu einem ersten berufsqualifizierenden akademischen Abschluss führt. Er hat zum 
Ziel, die Aneignung wissenschaftlicher Grundlagen, fachspezifischer und fachübergreifender 
Methodenkompetenzen sowie berufsfeldbezogener Qualifikationen zu gewährleisten, durch 
die sich die Absolventin bzw. der Absolvent auf den Einsatz in unterschiedlichen Berufsfel-
dern und auf ein lebenslanges Lernen vorbereitet.  
Der Masterstudiengang ist ein konsekutiver Studiengang, der zu einem berufsqualifizieren-
den akademischen Abschluss führt. Er dient dem Erwerb von fachlichen Vertiefungskennt-
nissen und operativen Kompetenzen, die zu einem wissenschaftsorientierten Arbeiten im 
Hinblick auf Analyse, Gestaltung und Reflexion von Strukturen und Prozessen der Bildung 
und Förderung im Spannungsfeld von individuellen und organisationalen Logiken befähigen, 
wodurch die Absolventin bzw. der Absolvent auch auf ein lebenslanges Lernen und den Ein-
satz in unterschiedlichen Berufsfeldern vorbereitet wird.  

(3) Durch die Bachelorprüfung soll - im Sinne des Deutschen Qualifikationsrahmens - festge-
stellt werden, ob die Kandidatin oder der Kandidat 

1. über das erforderliche Wissen - im Sinne einer zeitgemäßen interdisziplinär angelegten 
fachwissenschaftlichen Grundbildung - verfügt sowie die entsprechenden instrumentel-
len, systemischen und kommunikativen Kompetenzen entwickelt hat, um eine berufliche 
Rolle professionell zu gestalten; 

2. die Voraussetzungen erfüllt, um das Studium im Masterstudiengang „Erziehungswissen-
schaft mit dem Schwerpunkt Forschung und Entwicklung in Organisationen“ oder in ei-
nem anderen Masterstudiengang fortsetzen zu können. 

Durch die Masterprüfung soll - im Sinne des Deutschen Qualifikationsrahmens - festgestellt 
werden, ob die Kandidatin oder der Kandidat über die Kompetenz verfügt, fachwissenschaft-
liches Wissen interdisziplinär und kontextbezogen zu entwickeln und einzusetzen, und ob sie 
bzw. er in der Lage ist, eine komplexe berufliche Rolle in pädagogischen Handlungsfeldern 
auszugestalten.  
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(4) Nach erfolgreich absolviertem Bachelorstudium und bestandener Bachelorprüfung bzw. 
erfolgreich absolviertem Masterstudium und bestandener Masterprüfung verleiht der für das 
Fachstudium zuständige Fachbereich den akademischen Grad eines „Bachelor of Arts“ 
(B.A.) bzw. eines „Master of Arts“ (M.A.). Der Hochschulgrad darf dem Namen der Absolven-
tin bzw. des Absolventen beigefügt werden. 

 

§  2  
Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zum Bachelorstudiengang Pädagogik wird zugelassen, wer über eine Hochschulzu-
gangsberechtigung gemäß § 65 Abs. 1 und 2 Hochschulgesetz (HochSchG) verfügt und den 
Prüfungsanspruch für diesen Studiengang noch nicht verloren hat. 

(2) Zum Masterstudiengang Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Forschung und 
Entwicklung in Organisationen wird zugelassen, wer das Bachelorstudium Pädagogik nach 
Maßgabe dieser Prüfungsordnung erfolgreich abgeschlossen hat bzw. einen vom Prüfungs-
ausschuss gemäß § 4 anerkannten Studienabschluss vorweisen kann.  

(3) Die Einschreibung für den Masterstudiengang kann auch erfolgen, wenn die Prüfungen 
im Bachelorstudiengang noch nicht abgeschlossen sind. In diesem Fall muss der Nachweis 
des Abschlusses bis zum Ende des ersten Semesters erfolgen. Werden die Zugangsvoraus-
setzungen nicht bis Ende des ersten Semesters nachgewiesen, erlischt die Einschreibung. 

 

§ 3 
Beratung und Information der Studierenden 

(1) Die Verantwortlichen des Studiengangs sowie die vom Fachbereich ernannte Fachstudi-
enberaterin bzw. der vom Fachbereich ernannte Fachstudienberater führen mindestens ein-
mal jährlich verschiedene Informationsveranstaltungen durch, in der alle Studierenden des 
jeweiligen Studiengangs über aktuelle Änderungen des Modulhandbuchs, das voraussichtli-
che Lehrangebot des laufenden und des nächsten Studienjahres sowie über die wesentli-
chen Bestimmungen dieser Prüfungsordnung informiert und über die zweckmäßige Gestal-
tung des Studiums beraten werden. Allgemeine und aktuelle Informationen zum Studiengang 
sind zudem schriftlich in geeigneter Form den Studierenden zur Verfügung zu stellen. 

(2) Die Fachstudienberaterin bzw. der Fachstudienberater steht ebenso wie die vom Prü-
fungsausschuss benannten Modulverantwortlichen den Studierenden zu regelmäßigen und 
öffentlich bekannt zu machenden Zeiten für Fragen zur Verfügung.  

(3) Die Dekanin bzw. der Dekan sorgt im Rahmen ihrer bzw. seiner Aufgaben nach § 88 Abs. 
2 Satz 2 i. V. m. § 21 HochSchG dafür, dass die Modulprüfungen in den in dieser Prüfungs-
ordnung festgesetzten Zeiträumen abgelegt werden können. Zu diesem Zweck werden die 
Studierenden rechtzeitig sowohl über Art und Anzahl der Modulprüfungen als auch über die 
Termine, zu denen sie zu erbringen sind, informiert. Den Studierenden sind für jede Mo-
dulprüfung auch die jeweiligen Wiederholungstermine bekannt zu geben. 

 

§ 4 
Anerkennung von Leistungen 

(1) Studienleistungen und Prüfungsleistungen die in dem gleichen oder einem artverwandten 
akkreditierten Bachelorstudiengang bzw. Masterstudiengang an einer Hochschule in 
Deutschland erworben wurden, werden anerkannt. 

(2) Leistungen aus anderen Studiengängen werden anerkannt, soweit keine wesentlichen 
Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen bestehen. Bei dieser Anrechnung ist 
kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vor-
zunehmen. Bei der Anerkennung von Leistungen, die außerhalb Deutschlands erbracht wur-
den, sind die von Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äqui-
valenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu be-
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achten. Soweit Äquivalenzvereinbarungen nicht vorliegen, kann bei Zweifeln die Zentralstelle 
für ausländisches Bildungswesen gehört werden. Bei Nichtanerkennung sind den Studieren-
den die Gründe schriftlich mitzuteilen. 

(3) Beabsichtigt die oder der Studierende ein Auslandsstudium mit anschließender Anrech-
nung von im Ausland erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen, soll sie oder er vor Be-
ginn des Auslandsstudiums mit einer der ECTS-Koordinatorinnen bzw. einem der ECTS- 
Koordinatoren und ggf. den jeweiligen Modulbeauftragten des Studiengangs ein Gespräch 
über die Anrechnungsfähigkeit der Studien- und Prüfungsleistungen führen. 

(4) weggefallen  

(5) Außerhalb des Hochschulbereichs erworbene gleichwertige Kenntnisse und Qualifikatio-
nen werden in der Regel bis zur Hälfte des Hochschulstudiums anerkannt. Die Anerkennung 
erfolgt im Einzelfall auf Grundlage der Lernziele / Kompetenzen des jeweiligen Studien-
gangs, die in den Modulhandbüchern formuliert sind, sowie z. B. auf Grundlage von Ausbil-
dungsinhalten. Für den Bachelorstudiengang können auf Antrag insbesondere vollständig 
absolvierte, pädagogisch relevante Praxiszeiten aus dem Bundesfreiwilligendienst, dem 
Freiwilligen Sozialen Jahr oder einer Erzieherinnen- bzw. Erzieherausbildung im Rahmen 
des Moduls P 1 (3. Feldexploration, Praktikumsanteil) anerkannt werden. 

(6) Werden Leistungen anerkannt, sind die Noten, soweit die Notensysteme vergleichbar 
sind, zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Den anerkann-
ten Leistungen werden die Leistungspunkte zugerechnet, die gemäß Studienverlaufsplan 
hierfür vorgesehen sind. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ 
aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Zeugnis wird vorgenommen. 

(7) Die Anerkennung von Leistungen aus fachlich verwandten Studiengängen erfolgt von 
Amts wegen, aus anderen Studiengängen auf Antrag. Hierzu legt die Kandidatin oder der 
Kandidat dem Prüfungsausschuss die erforderlichen Unterlagen vor, aus denen die Bewer-
tung, die Leistungspunkte und die Zeitpunkte sämtlicher Prüfungsleistungen hervorgehen, 
denen sie bzw. er sich in einem anderen Studiengang oder an anderen Hochschulen bisher 
unterzogen hat. Aus den Unterlagen muss ersichtlich sein, welche Modulprüfungen nicht be-
standen oder wiederholt wurden. Die Unterlagen müssen von derjenigen Hochschule ausge-
stellt sein, an der die Prüfungsleistungen abgelegt wurden. Über die Anerkennung entschei-
det der Prüfungsausschuss.  

(8) Bei den Anrechnungsverfahren werden sämtliche von der Kandidatin oder dem Kandida-
ten abgelegte - sowohl die bestandenen als auch die nicht bestandenen - Studien- und Prü-
fungsleistungen, zu denen es gleichartige Leistungen im Bachelorstudiengang oder im Mas-
terstudiengang gibt, berücksichtigt. § 15 Abs. 3 Satz 1 und 2 sind anzuwenden. 

(9) Sofern Anerkennungen vorgenommen werden, können diese mit Auflagen hinsichtlich 
nachzuholender Leistungen verbunden werden. Auflagen sind der Kandidatin oder dem 
Kandidaten schriftlich mitzuteilen. Die Mitteilung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver-
sehen. 

 

§ 5 
Regelstudienzeit, modularisierter Studienaufbau, Leistungspunktesystem 

(1) Die Regelstudienzeit für den Bachelorstudiengang „Pädagogik“ bzw. den Masterstudien-
gang „Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Forschung und Entwicklung in Organi-
sationen“ einschließlich der Zeiten für Praktika, der Zeit für das vollständige Ablegen aller 
Modulprüfungen sowie die Anfertigung der Bachelor- bzw. Masterarbeit beträgt drei bzw. 
zwei Jahre (6 bzw. 4 Semester).  

(2) Der Studiengang ist modular strukturiert. Als „Modul“ werden thematisch und zeitlich auf-
einander abgestimmte, in sich abgeschlossene Lehreinheiten bezeichnet, die in der Regel in 
zwei bzw. drei Semestern abgeschlossen werden können. Jedes Modul wird studienbeglei-
tend mit einer Modulprüfung gemäß § 6 abgeschlossen. 
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(3) Jedes Modul ist mit Leistungspunkten (LP) versehen, die dem ungefähren Zeitaufwand 
für die Studienleistungen entsprechen, der in der Regel durch die oder den Studierenden für 
den Besuch aller verpflichtenden Lehrveranstaltungen des Moduls, die Vor- und Nachberei-
tung des Lehrstoffes, den ggf. erforderlichen Erwerb von Leistungsnachweisen, die Prü-
fungsvorbereitung und die Ablegung der Modulprüfung aufzuwenden ist. Entsprechendes gilt 
für die Bachelor- bzw. Masterarbeit. Der zeitliche Gesamtaufwand für die Studienleistungen 
beträgt pro Semester im Mittel 30 Leistungspunkte. Ein Leistungspunkt entspricht dabei ei-
nem durchschnittlichen Zeitaufwand von 30 Arbeitsstunden. Die Maßstäbe für die Zuordnung 
von Leistungspunkten entsprechen dem European Credit Transfer and Accumulation System 
(ECTS). 

(4) Zum erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiengangs müssen insgesamt 180 Leis-
tungspunkte nachgewiesen werden, die sich wie folgt auf die Studienbereiche verteilen: 

- Basisbereich  22 LP, 
- Profilbereich 94 LP, 
- Referenzbereich 22 LP, 
- Entwicklungsbereich 27 LP, 
- Abschlussbereich  15 LP. 

Zum erfolgreichen Abschluss des Masterstudiengangs müssen insgesamt 120 Leistungs-
punkte nachgewiesen werden, die sich wie folgt auf die Studienbereiche verteilen: 

- Grundlagenbereich 21 LP,  
- Vertiefungsbereich 57 LP, 
- Integrationsbereich 17 LP, 
- Abschlussbereich 25 LP. 

(5) Der zeitliche Gesamtumfang in Semesterwochenstunden (= SWS im Rahmen des Kon-
taktstudiums), der für den erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiums erforderlichen 
Lehrveranstaltungen (Pflicht- und Wahlpflichtmodule) beträgt 91 SWS. Davon entfallen 63 
SWS auf Pflichtmodule und 22 SWS auf die beiden Wahlpflichtmodule in P 4 sowie 6 SWS 
auf den offenen Wahlpflichtbereich in E 1. Der zeitliche Gesamtumfang des Masterstudien-
gangs beträgt ca. 50 SWS (Pflichtmodule).  

(6) Voraussetzung für den Erwerb von Leistungspunkten ist i. d. R. die regelmäßige und ggf. 
qualifizierte Teilnahme an allen Veranstaltungen des Moduls (vgl. § 7) sowie der erfolgreiche 
Abschluss der Modulprüfung (vgl. §§ 8-12). Die Bachelor-Module des Entwicklungsbereichs 
und die Master-Module des Integrationsbereichs werden nicht benotet, sondern nur im Hin-
blick auf das Bestehen oder Nicht-Bestehen bewertet. 

 

§ 6 
Umfang der Prüfungen 

Die Bachelorprüfung bzw. die Masterprüfung setzt sich zusammen aus den Modulprüfungen 
gemäß den Anhängen 1 bzw. 2. Die Modulprüfungen werden studienbegleitend erbracht, in-
dem jedes Modul mit einer Prüfung abgeschlossen wird. 

 

§ 7 
Teilnahme und Zusatzleistungen im Rahmen der Lehrveranstaltungen 

sowie Meldepflichten 

(1) Die Teilnahme kann nur bei regelmäßiger Anwesenheit an den Lehrveranstaltungen be-
scheinigt werden. Eine regelmäßige Anwesenheit liegt dann vor, wenn die oder der Studie-
rende in allen von der Veranstaltungsleiterin oder dem Veranstaltungsleiter im Verlauf eines 
Semesters angesetzten Einzelveranstaltungen teilgenommen hat. Eine regelmäßige Anwe-
senheit kann noch attestiert werden, wenn die oder der Studierende bis zu zwei Einzelveran-
staltungen, höchstens aber vier Veranstaltungsstunden im Semester, versäumt hat, insofern 
eine Begründung vorliegt. Nur in begründeten Einzelfällen können Ausnahmen zugelassen 
werden. Eine Anwesenheitskontrolle in Vorlesungen findet nicht statt. 
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(2) Im Rahmen des Bachelor- bzw. Masterstudiengangs können entsprechend der näheren 
Bestimmungen der Anhänge 1 und 2 zusätzlich zu den Modulprüfungen im Rahmen der ein-
zelnen Lehrveranstaltungen Zusatzleistungen (qualifizierte Teilnahme) gefordert werden.  

(3) Zusatzleistungen bestehen i.d.R. in der Anfertigung von z. B. Kurzpräsentationen oder 
Protokollen. Die Veranstaltungsleiterin bzw. der Veranstaltungsleiter gibt Art und Umfang der 
Zusatzleistungen - sofern im Folgenden nichts anderes geregelt ist - spätestens zu Beginn 
der Lehrveranstaltung bekannt. Zusatzleistungen dienen ausschließlich der Dokumentation 
aktiver Teilnahme und werden nicht benotet.  

(4) Die Veranstaltungsleiterin bzw. der Veranstaltungsleiter unterrichtet das vorsitzende Mit-
glied des Prüfungsausschusses unmittelbar nach Abschluss einer Lehrveranstaltung über 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und im Falle erbrachter Prüfungsleistungen auch über 
die von ihnen erzielten Noten. Ebenso unterrichtet die Veranstaltungsleiterin bzw. der Veran-
staltungsleiter den Prüfungsausschuss über Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die Stu-
dienleistungen nicht oder nur teilweise erbracht haben.  

(5) Bei Vorlesungen wird der Nachweis der regelmäßigen Teilnahme durch das Bestehen 
der Modulprüfung geführt; die Mitteilungen gemäß Absatz 4 entfallen. 

 

§ 8 
Modulprüfungen 

(1) Die Modulprüfungen werden studienbegleitend erbracht; sie schließen das jeweilige Mo-
dul ab. Gegenstand der Modulprüfungen sind Inhalte bzw. Zielsetzungen der Lehrveranstal-
tungen des jeweiligen Moduls. Durch die Modulprüfung soll die Kandidatin oder der Kandidat 
nachweisen, dass sie bzw. er die Modulziele erreicht hat und insbesondere die im Modul 
vermittelten Inhalte und Methoden in den wesentlichen Zusammenhängen beherrscht bzw. 
die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten anwenden kann. Ein Modul wird durch eine Mo-
dulprüfung abgeschlossen. Modulprüfungsleistungen können mündlich (§ 9), schriftlich (§ 
10), in Form eines Portfolios (§ 11) oder durch weitere Prüfungsleistungen (§ 12) erbracht 
werden. 

(2) In beiden Studiengängen sind alle genannten Prüfungsformen (vgl. §§ 9-12 und 24) prä-
sent (für den Bachelorstudiengang vgl. Anhang 1; für den Masterstudiengang vgl. Anhang 2). 
Für die Teilnahme an Modulprüfungen ist eine fristgerechte und verbindliche Anmeldung 
beim Prüfungsausschuss erforderlich. . 

(3) Die besonderen Belange behinderter Studierender zur Wahrung ihrer Chancengleichheit 
sind zu berücksichtigen. Macht eine Kandidatin oder ein Kandidat glaubhaft, dass sie oder er 
wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, die 
Prüfungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, muss der Prüfungs-
ausschuss gestatten, für die Fortsetzung des Studiums notwendige Studienleistungen und 
Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prü-
fungsleistungen in anderer Form zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines ärztlichen oder 
amtsärztlichen Attestes verlangt werden. 

(4) weggefallen  

 

§ 9 
Mündliche Prüfungen 

(1) Im Bachelorstudiengang sollen die Prüflinge in den mündlichen Prüfungen nachweisen, 
dass sie die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes innerhalb des Faches kennen, Frage-
stellungen problematisieren können sowie relevante forschungsmethodische Aspekte zu be-
rücksichtigen wissen. Dies kann anhand von auf die Inhalte des Moduls bezogenen, einge-
grenzten Themen geprüft werden. Im Masterstudiengang sollen die Prüflinge in den mündli-
chen Prüfungen nachweisen, dass sie die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes kennen 
und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge sachlich und forschungsmethodisch 
einzuordnen vermögen. Durch die mündlichen Prüfungen wird ferner festgestellt, ob die Prüf-
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linge über ein dem Stand des Studiums entsprechendes Grundlagenwissen verfügen. Dar-
über hinaus können von den Prüflingen benannte, auf die Inhalte des Moduls bezogene, ein-
gegrenzte Themen geprüft werden. 

(2) Mündliche Prüfungen werden vor mindestens zwei Prüferinnen bzw. Prüfern (Kollegial-
prüfung) oder vor einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisit-
zerin oder eines sachkundigen Beisitzers abgelegt.  

(3) Mündliche Prüfungen können als Einzel- oder auf Antrag der Prüflinge und im Einver-
nehmen mit der Prüferin bzw. dem Prüfer als Gruppenprüfung mit höchstens vier Kandida-
tinnen bzw. Kandidaten durchgeführt werden. Die Prüfung dauert mindestens 20 Minuten 
und höchstens 40 Minuten pro Prüfling. Ergibt sich aus den Prüfungsfragen die Notwendig-
keit, schriftliche oder graphische Darstellungen einzubeziehen, so sind diese Teil der mündli-
chen Prüfung.  

(4) Über den Verlauf jeder mündlichen Prüfung ist eine Niederschrift anzufertigen. In der 
Niederschrift sind die Namen der Prüferinnen bzw. Prüfer, der bzw. des Protokollführenden 
sowie der Kandidatin oder des Kandidaten, Beginn und Ende der mündlichen Prüfung, die 
wesentlichen Gegenstände der mündlichen Prüfung, die Prüfungsleistungen und die erteilten 
Noten aufzunehmen. Die Niederschrift darf nicht allein in elektronischer Form abgefasst wer-
den. Die Niederschrift ist gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu archivieren. 

(5) Die Festlegung der Note erfolgt unmittelbar nach Beendigung der Prüfung unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit durch die bzw. den Prüfer nach Anhörung der Beisitzerin oder des 
Beisitzers. Im Falle einer Kollegialprüfung hört die Prüferin oder der Prüfer die mitwirkende 
Prüferin oder den Prüfer. Das Ergebnis der einzelnen Prüfungen ist dem Prüfling im An-
schluss an die mündliche Prüfung bekannt zu geben. Bei Nichtbestehen sind der Kandidatin 
bzw. dem Kandidaten die Gründe zu eröffnen. Eine Möglichkeit zur Wiederholungsprüfung 
ist innerhalb eines angemessenen Zeitraums vorzusehen. 

(6) weggefallen  

(7) Bei den mündlichen Prüfungen sind nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse Studie-
rende als Zuhörerinnen oder Zuhörer zugelassen, die sich der gleichen Prüfung in einem 
späteren Semester unterziehen wollen, sofern der Prüfling nicht bei der Meldung zur Prüfung 
widerspricht. Die Prüferin oder der Prüfer entscheidet über solche Anträge nach Maßgabe 
der vorhandenen Plätze. Kandidatinnen und Kandidaten desselben Prüfungstermins sind als 
Zuhörerinnen bzw. Zuhörer ausgeschlossen. Auf Antrag Studierender kann die Gleichstel-
lungsbeauftragte der Universität oder des Fachbereichs an mündlichen Prüfungen teilneh-
men. 

 

§ 10 
Schriftliche Prüfungen (Klausur, e-Klausur, Hausarbeit) 

(1) In schriftlichen Prüfungen im Rahmen einer Klausur sollen die Prüflinge nachweisen, 
dass sie auf Basis des notwendigen Grundlagenwissens in begrenzter Zeit und mit begrenz-
ten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden des Faches Aufgaben lösen bzw. Themen bear-
beiten können. Die Bearbeitungszeit beträgt mindestens 80 und höchstens 120 Minuten. 

(2) Elektronisch gestützte Prüfungsleistungen („e-Klausuren“) sind zulässig, sofern sie dazu 
geeignet sind, den Nachweis gemäß § 8 Abs. 1 Satz 3 zu erbringen oder hierzu beizutragen; 
erforderlichenfalls können sie durch andere Prüfungsformen ergänzt werden. Multimedial 
gestützte Prüfungsaufgaben werden von zwei Prüferinnen oder Prüfern erarbeitet. Sie be-
stehen insbesondere in Freitextaufgaben, Lückentexten und Zuordnungsaufgaben. Vor der 
Durchführung multimedial gestützter Prüfungsleistungen haben die Prüfenden sicherzustel-
len, dass die elektronischen Daten eindeutig identifiziert sowie unverwechselbar und dauer-
haft den Kandidatinnen bzw. Kandidaten zugeordnet werden können; der Nachweis ist ge-
genüber dem Prüfungsausschuss zu führen. Der störungsfreie Verlauf einer multimedial ge-
stützten Prüfung ist durch einen technischen Support zu gewährleisten. Die Prüfung ist in 
Anwesenheit einer fachlich sachkundigen Person (Protokollführerin bzw. Protokollführer) 
durchzuführen. Über den Prüfungsverlauf ist eine Niederschrift anzufertigen, in die mindes-
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tens die Namen der Protokollführerin bzw. des Protokollführers sowie Prüfungskandidatin 
bzw. des -kandidaten, Beginn und Ende der Prüfung sowie eventuelle besondere Vorkomm-
nisse aufzunehmen sind. Den Kandidatinnen und Kandidaten ist die Möglichkeit der Ein-
sichtnahme in die multimedial gestützte Prüfung sowie das von ihnen erzielte Ergebnis zu 
gewähren. Die Aufgabenstellung einschließlich einer Musterlösung, das Bewertungsschema, 
die einzelnen Prüfungsergebnisse sowie die Niederschrift sind gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen zu archivieren. 

(3) Über Hilfsmittel, die bei einer Klausur oder e-Klausur benutzt werden dürfen, entscheidet 
die Prüferin bzw. der Prüfer. Eine Liste der zugelassenen Hilfsmittel ist gleichzeitig mit der 
Ankündigung des Prüfungstermins bekannt zu geben. 

(4) Mit einer schriftlichen Prüfung in Form einer Hausarbeit, soll der Prüfling nachweisen, 
dass er in der Lage ist, eine Frage oder Aufgabenstellung, die in Zusammenhang zu den In-
halten eines Moduls steht, in einer vorgegebenen Zeit mit den zugrunde liegenden Methoden 
eigenständig zu bearbeiten. Für die Anfertigung der Hausarbeit stehen i. d. R. zwei bis vier 
Wochen zur Verfügung; die Prüfenden sind verpflichtet, die Themen so zu stellen, dass die 
von ihnen gesetzte Bearbeitungsfrist eingehalten werden kann. Nähere Einzelheiten werden 
von den Prüfenden bekannt gegeben. Bei der Hausarbeit hat der Prüfling an Eides statt zu 
versichern, dass sie selbständig angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen 
und Hilfsmittel benutzt wurden. 

(5) Hausarbeiten können als Einzel- oder Gruppenleistung erfolgen. Im Falle einer Gruppen-
leistung ist der Anteil jeder bzw. jedes Studierenden nachvollziehbar zu benennen bzw. 
kenntlich zu machen. (6) Schriftliche Prüfungen werden in der Regel von der Prüferin bzw. 
dem Prüfer, der das Thema gestellt hat, bewertet. Im Falle der letzten Wiederholungsprüfung 
sind sie durch eine zweite Prüferin oder einen zweiten Prüfer zu bewerten. Bei einer Bewer-
tung durch zwei Prüferinnen oder Prüfer errechnet sich die Note aus dem arithmetischen Mit-
tel beider Bewertungen. § 13 Abs. 2 gilt entsprechend. Das Bewertungsverfahren soll vier 
Wochen nicht überschreiten. Eine Möglichkeit zur Wiederholungsprüfung ist vorzusehen; fin-
det die Wiederholungsprüfung im Bewertungszeitraum statt, ist das erste Prüfungsergebnis 
spätestens zwei Wochen vor dem Wiederholungstermin bekannt zu geben. 

(7) weggefallen 

 

§ 11  
Portfolio-Prüfungen  

(1) Durch eine Portfolio-Prüfung soll der Prüfling nachweisen, dass er das im Rahmen des 
Moduls erworbene Wissen und Können unter einer bestimmten Fragestellung dokumentieren 
und reflektiert darstellen kann. Portfolio-Prüfungen können sowohl mündliche als auch 
schriftliche Anteile umfassen.  

(2) Unter einer Prüfung in Form eines Portfolios ist das selbständige Verfassen, Auswählen 
und Zusammenstellen einer begrenzten Zahl von schriftlichen Dokumenten aus bzw. über 
die Veranstaltungen eines Studienmoduls zu verstehen. Ein Portfolio besteht mindestens 
aus einer Einleitung, einer strukturierten Sammlung von Dokumenten und einer Reflexion. 
Die Dokumente entstammen dabei der gesamten Zeit des Studiums im entsprechenden Mo-
dul. Für die Auswahl der Zusammenstellung und deren Bearbeitung sowie das Verfassen der 
Einleitung und der Reflexion stehen in der Regel zwei bis vier Wochen zur Verfügung. Der 
Prüfling hat an Eides statt zu versichern, dass alle Anteile des Portfolios selbständig angefer-
tigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden. Nähere 
Einzelheiten werden von der Prüferin bzw. dem Prüfer zu Beginn des Moduls bekannt gege-
ben. 

(3) Prüfungsorganisatorische Regeln gemäß § 10 gelten analog. 
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§ 12 
Weitere Prüfungsleistungen 

(1) Weitere Prüfungsleistungen können u. a. im Rahmen von Projekten, Praktika, Werkstät-
ten, Workshops entsprechend der Regelungen des Modulhandbuchs erbracht werden. Die 
Prüfungen erfolgen in Form von Praktikumsberichten (Modul P 1), schriftlichen Projektberich-
ten (Module P 5 und V 5), Kolloquien (Module E 1, I 1 und I 2) sowie Dokumentationen (Mo-
dul E 2). Projektberichte und Kolloquien können als Einzel- oder als Gruppenprüfung mit 
höchstens sechs Kandidatinnen bzw. Kandidaten durchgeführt werden. Die Leistungen müs-
sen individuell zurechenbar sein. Bei schriftlichen Ausarbeitungen hat der Prüfling an Eides 
statt zu versichern, dass sie selbständig angefertigt und keine anderen als die angegebenen 
Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden. 

(2) Das Praxismodul (Modul P 1) bietet zu Beginn des Bachelorstudiums bietet einen Ein-
blick in einschlägige Handlungsfelder und in die Berufspraxis; es ermöglicht den Bezug von 
Studieninhalten auf außeruniversitäre Wissens- und Handlungskontexte. Im Praktikumsbe-
richt sind die im Praktikum gemachten Erfahrungen strukturiert auszuwerten und darzustel-
len. Dafür steht im Rahmen des Moduls insgesamt eine Bearbeitungszeit von vier bis sechs 
Wochen zur Verfügung. 
In Projekten (Module P 5 und V 5) werden exemplarisch alle Arbeitsschritte einer projektför-
migen Auftragsbearbeitung durchlaufen. Sie schließen mit einem Projektbericht ab, der aus 
einer schriftlichen Darstellung und Reflexion mit Auswertung und Diskussion der Arbeitser-
gebnisse und einer mündlichen oder schriftlichen Präsentation besteht. Dafür steht im Rah-
men des Moduls insgesamt eine Bearbeitungszeit von vier bis sechs Wochen zur Verfügung. 
Kolloquien schließen die Bachelor- bzw. Master-Module E 1, I 1 und I 2 ab, wobei die Refle-
xion der jeweiligen Modulinhalte im Zusammenhang mit dem Studienkontext insgesamt im 
Vordergrund steht. Bei Kolloquien handelt es sich i. d. R. um mündliche Gruppenprüfungen 
mit einem Zeitanteil von ca. 10 Minuten pro Teilnehmerin bzw. Teilnehmer. 
Das Bachelor-Modul E 2 wird mit einer Portfolio-Variante abgeschlossen, die jedoch abwei-
chend von § 11 primär den Charakter einer schriftlichen Dokumentation hat und insofern re-
levante Dokumente der Teilnahme aus allen Modul-Veranstaltungen umfasst. 

(3) weggefallen 

(4) Für die Bewertung von weiteren Prüfungsleistungen gelten § 13 Abs. 1 und § 15 Abs. 4 
entsprechend. Weitere Prüfungsleistungen können auch nur im Hinblick auf das Bestehen 
oder Nicht-Bestehen der Modulprüfung und das Anerkennen von Leistungspunkten bewertet 
werden, wenn dies in den Anhängen und Modulhandbüchern so vorgesehen ist. In letzterem 
Fall wird keine Note erteilt; die entsprechenden Module gehen nicht in die Gesamtnote der 
Masterprüfung ein; das Modul wird gemäß § 22 mit dem Faktor 0 gewichtet. 

(5) Prüfungsorganisatorische Regeln gemäß § 9 und § 10 gelten analog. 

(6) Für die organisatorische Einbindung der Praktika sowie eine entsprechende Beratung der 
Studierenden ist die „Koordinierungsstelle Universität – Praxis“ des Fachbereichs zuständig. 

 

§ 13 
Bewertung der Prüfungsleistungen 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prüfenden 
festgesetzt. Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, so muss jede 
Prüfungsleistung bestanden sein. In diesem Fall errechnet sich die Note der Modulprüfung 
aus dem arithmetischen Mittel der Noten der einzelnen Prüfungsleistungen. Für die Bewer-
tung der Modulprüfungen und der Bachelor- bzw. Masterarbeit sind folgende Noten zu ver-
wenden: 

1,0; 1,3 = sehr gut eine hervorragende Leistung; 
1,7; 2,0; 2,3 = gut eine Leistung, die erheblich über den 

durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend eine Leistung, die durchschnittlichen An-

forderungen entspricht; 
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3,7; 4,0 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch 
den Anforderungen genügt; 

5,0 = nicht ausreichend eine Leistung, die wegen erheblicher Män-
gel nicht mehr den Anforderungen genügt. 

(2) Die Gesamtnote der Bachelor- bzw. Masterprüfung wird gebildet aus dem arithmetischen 
Mittel der gemäß § 22 gewichteten Noten der Modulprüfungen. Die so ermittelte Gesamtnote 
lautet: Bei einem Notenwert 

bis 1,5 einschließlich = sehr gut, 
von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut, 
von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend, 
von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend, 
über 4,0  = nicht ausreichend. 

(3) Bei der Bildung von Gesamtnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma be-
rücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 

§ 14 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Kandidatin oder ein Kandidat kann von einer Prüfung ohne Angabe von Gründen zu-
rücktreten, wenn sie oder er den Rücktritt dem Prüfungsausschuss in Textform  spätestens 
eine Woche vor dem Prüfungstermin mitteilt. Bei schriftlicher Mitteilung ist das Datum des 
Poststempels maßgebend. Ein Rücktritt nach Satz 1 ist nicht möglich, wenn im Falle eines 
Rücktritts Fristen nach dieser Prüfungsordnung nicht eingehalten werden können. 

(2) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn die Kandidatin 
oder der Kandidat nicht fristgerecht zurückgetreten ist oder zu einem Prüfungstermin ohne 
triftige Gründe nicht erscheint oder wenn sie bzw. er nach Beginn der Prüfung ohne triftige 
Gründe von der Prüfung zurücktritt oder wenn eine schriftliche Prüfungsleistung (§ 10, 11 
und 12) nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 

(3) Die für den verspäteten Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müs-
sen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht wer-
den. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, so werden Versäumnis oder Rücktritt 
wie ein fristgerechter Rücktritt nach Absatz 1 gewertet. Bereits vorliegende Prüfungsergeb-
nisse sind in diesem Fall anzurechnen. Erfolgen Versäumnis oder Rücktritt erstmals wegen 
Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten, so muss die Prüfungsunfähigkeit durch ein 
ärztliches Attest nachgewiesen werden. Ab der zweiten Krankmeldung ist ein amtsärztliches 
Attest vorzulegen oder ein qualifiziertes Attest des behandelnden Arztes. Letzteres muss 
Angaben zur Dauer der Erkrankung, zu Terminen der ärztlichen Behandlung, zu Art und Um-
fang der Erkrankung unter Angabe der vom Arzt aufgrund eigener Wahrnehmung getroffe-
nen Tatsachenfeststellung (Befundtatsachen) sowie zur Auswirkung der Erkrankung auf die 
Prüfung enthalten. Die Kandidatin oder der Kandidat muss das ärztliche Zeugnis unverzüg-
lich beim Prüfungsausschuss vorlegen. Der Krankheit der Kandidatin bzw. des Kandidaten 
steht die Krankheit eines von ihr bzw. ihm überwiegend allein zu versorgenden Kindes oder 
pflegebedürftigen Angehörigen gleich. Werden die Gründe anerkannt, so ist nach deren 
Wegfall die Prüfung zum nächstmöglichen Prüfungstermin abzulegen. 

(4) Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder Be-
nutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung 
als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf 
der Prüfung stört, kann von der oder dem jeweiligen Prüfenden oder Aufsichtführenden i. d. 
R. nach Abmahnung von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in 
diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In 
schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Prüfling von der Erbringung wei-
terer Prüfungsleistungen ausschließen. 

(5) Der Prüfling kann innerhalb von vier Wochen verlangen, dass die Entscheidungen nach 
Absatz 4 Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Belastende Entscheidun-
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gen sind dem Prüfling unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung Gelegenheit 
zur Äußerung zu geben.  

(6) Bei schriftlichen Prüfungsleistungen (außer bei Klausuren) hat die oder der Studierende 
bei der Abgabe der Arbeit eine schriftliche Erklärung vorzulegen, dass sie oder er die Arbeit 
selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel be-
nutzt hat. Erweist sich eine solche Erklärung als unwahr oder liegt ein sonstiger Täu-
schungsversuch oder ein Ordnungsverstoß bei der Erbringung von Studienleistungen vor, 
gelten die Absätze 4 und 5 entsprechend. 

 

§ 15 
Bestehen, Nichtbestehen und Wiederholung der Bachelorprüfung  

bzw. der Masterprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung bzw. die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle Modulprüfungen 
laut Anhang 1 und 2 bestanden wurden und die Bachelorarbeit bzw. die Masterarbeit min-
destens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet wurde. 

(2) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn sie mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) 
bewertet wurde. Modulprüfungen müssen in allen Teilen, in denen sie nicht bestanden sind 
oder als nicht bestanden gelten, wiederholt werden. Es sind höchstens zwei Wiederholungen 
zulässig. 

(3) Nicht bestandene Prüfungsleistungen in demselben Studiengang an einer anderen Hoch-
schule in Deutschland sind als Fehlversuche auf die zulässige Zahl der Wiederholungsprü-
fungen anzurechnen. Als Fehlversuche anzurechnen sind ferner nicht bestandene Prüfungs-
leistungen in Modulen oder Prüfungsgebieten eines anderen Studienganges an einer Hoch-
schule in Deutschland, die denen im jeweiligen Studiengang im Wesentlichen entsprechen, 
soweit für deren Bestehen gleichwertige oder geringere Anforderungen gestellt wurden.  

(4) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfung ist ausgeschlossen. 

(5) Die erste und zweite Wiederholung einer Modulprüfung ist jeweils innerhalb von sechs 
Monaten abzulegen; in begründeten Fällen können längere Fristen vorgesehen werden, für 
die erste und eine zweite Wiederholung insgesamt jedoch nicht mehr als ein Jahr und neun 
Monate. Werden Fristen für die Wiederholung von Prüfungen versäumt, gelten die versäum-
ten Prüfungen als nicht bestanden. § 16 (Einhaltung von Fristen) ist anzuwenden. 

(6) Hat die Kandidatin oder der Kandidat einzelne Modulprüfungen in der zweiten Wiederho-
lung und damit endgültig nicht bestanden oder gelten sie als nicht bestanden, so hat sie bzw. 
er den Prüfungsanspruch für den von ihr oder ihm gewählten Studiengang (im Sinne des § 
68 Abs. 1 Nr. 3 HochSchG) verloren. Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses er-
teilt der Kandidatin oder dem Kandidaten hierüber einen schriftlichen Bescheid mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung. 

(7) Für die Wiederholung der Bachelorarbeit und der Masterarbeit gilt § 24 Abs. 12. 

 

§ 16 
Einhaltung von Fristen 

Bei der Ermittlung der Studienzeiten, die für die Berechnung der in dieser Prüfungsordnung 
aufgeführten Fristen maßgeblich sind, werden Verlängerungen und Unterbrechungen der 
Studienzeiten nicht angerechnet, soweit sie bedingt waren 

1.  durch die Mitwirkung in gesetzlich oder satzungsgemäß vorgesehenen Gremien einer 
Hochschule, einer Studierendenschaft oder eines Studierendenwerkes, 

2.  durch Krankheit, eine Behinderung oder andere von den Studierenden nicht zu vertre-
tende Gründe  
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3.  durch Schwangerschaft oder Erziehung eines Kindes; in diesen Fällen ist mindestens die 
Inanspruchnahme der gesetzlichen Mutterschutzfristen und der Fristen der Elternzeit 
nach dem Bundeselterngeld- und Erziehungszeitgesetz zu ermöglichen, 

4. durch die Betreuung einer oder eines pflegebedürftigen Angehörigen oder 
5. durch ein ordnungsgemäßes einschlägiges Auslandsstudium von bis zu zwei Semestern. 

Die Nachweise obliegen den Studierenden. 

 

§ 17 
Zeugnis, Diploma Supplement 

(1) Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat die Bachelorprüfung oder die Masterprüfung be-
standen, so erhält sie oder er über die Ergebnisse unverzüglich, möglichst innerhalb von vier 
Wochen nach der letzten bestandenen Prüfungsleistung ein Zeugnis. Das Zeugnis enthält 
die Noten der Modulprüfungen, die Note der Bachelorarbeit bzw. der Masterarbeit und die 
Gesamtnote sowie die erworbenen Leistungspunkte. Ferner enthält das Zeugnis das Thema 
der Bachelor- bzw. Masterarbeit und die Angabe der gewählten Schwerpunkte sowie - auf 
Antrag der Kandidatinnen und Kandidaten – die bis zum Abschluss der Bachelorprüfung 
bzw. der Masterprüfung benötigte Fachstudiendauer. Werden Modulprüfungen an einer an-
deren Hochschule abgelegt und anerkannt, wird der Name der Hochschule, an der die Mo-
dulprüfungen abgelegt wurden, im Zeugnis genannt. Nicht verpflichtende Studien- und Prü-
fungsleistungen werden auf Antrag der Kandidaten in das Zeugnis eingetragen; sie werden 
jedoch nicht auf die Gesamtnote angerechnet. 

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht 
worden ist. Das Zeugnis ist vom vorsitzenden Mitglied des Prüfungsausschusses zu unter-
zeichnen und mit dem Siegel des Landes zu versehen. 

(3) Der Prüfungsausschuss stellt ein Diploma Supplement (DS) in deutscher und englischer 
Sprache den jeweils aktuellen nationalen bzw. internationalen Standards entsprechend aus. 
Das Diploma Supplement enthält insbesondere Angaben über die Hochschule, die Art des 
Abschlusses, das Studienprogramm, die Zugangsvoraussetzungen, die Studienanforderun-
gen und den Studienverlauf sowie über das deutsche Studiensystem. Des Weiteren enthält 
es die ECTS-Einstufungstabelle, in der die Prozentzahl der Studierenden pro lokaler Note 
innerhalb der Vergleichsgruppe des Studiengangs ausgewiesen wird. Zusätzlich zur Ausstel-
lung des Diploma Supplements werden den Kandidaten vom Prüfungsausschuss auf Antrag 
Übersetzungen der Bachelor- bzw. Masterurkunde in englischer Sprache ausgehändigt. 

(4) Studierende, die die Universität ohne Abschluss verlassen oder ihr Studium an der Uni-
versität in einem anderen Studiengang fortsetzen, erhalten auf Antrag und gegen Vorlage 
der entsprechenden Nachweise eine zusammenfassende Bescheinigung über erbrachte 
Studien- und Prüfungsleistungen. Der Antrag ist schriftlich unter Beifügung der erforderlichen 
Unterlagen an den Prüfungsausschuss zu richten. 

 

§ 18 
Bachelorurkunde / Masterurkunde 

(1) Nach bestandener Bachelorprüfung bzw. Masterprüfung wird der Kandidatin bzw. dem 
Kandidaten gleichzeitig mit dem Zeugnis eine Bachelorurkunde bzw. Masterurkunde ausge-
händigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades „Bachelor of Arts“ (B.A.) bzw. 
„Master of Arts (M.A.)“ beurkundet. Auf der Bachelorurkunde werden auch die nach § 22 
Abs. 2 gewählten Studienschwerpunkte angegeben. Auf Antrag Studierender kann dem aka-
demischen Grad auch die deutsche Bezeichnung hinzugefügt werden.  

(2) Die Urkunde trägt das Datum des Zeugnisses. Sie wird von der Dekanin oder dem Dekan 
des Fachbereiches unterzeichnet und mit dem Siegel des Landes versehen.  
 



- 13 - 

§ 19 
Einsichtsrecht in Prüfungsakten 

(1) Während des ganzen Studiums können sich die Studierenden über Ergebnisse (Noten) 
ihrer Studien- und Prüfungsleistungen beim Prüfungsausschuss informieren.  

(2) Den Studierenden wird auf Antrag Einsicht in ihre Prüfungsakten einschließlich der Gut-
achten zur Bachelor- bzw. Masterarbeit und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 

(3) Der Antrag auf Einsicht in alle dem Prüfungsausschuss vorliegenden Prüfungsakten ist 
binnen eines Jahres nach dem Ablegen einer Prüfungsleistung bei dem vorsitzenden Mit-
glied des Prüfungsausschusses zu stellen. Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschus-
ses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

(4) Unterlagen über Studien- und Prüfungsleistungen (mit Ausnahme der Bachelor- und der 
Masterarbeit) werden zwei Jahre nach Abschluss der letzten Prüfungsleistung (Datum des 
Zeugnisses) aufbewahrt und können nach dieser Frist den Absolventinnen und Absolventen 
ausgehändigt werden. Werden die Unterlagen über Studien- und Prüfungsleistungen nicht 
innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf der 2-Jahresfrist beim zuständigen Hochschulprü-
fungsamt abgeholt, werden die Unterlagen vernichtet. Die Bestimmungen zur Archivierung 
von Zeugnissen, Urkunden und Diploma Supplements bleiben hiervon unberührt. 

 

§ 20 
Prüfungsausschuss 

(1) Für das Prüfungswesen setzt der Fachbereichsrat einen Prüfungsausschuss ein. 

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören die Dekanin bzw. der Dekan des Fachbereichs Bil-
dungswissenschaften als vorsitzendes Mitglied, drei Hochschullehrerinnen bzw. Hochschul-
lehrer und ein Mitglied aus der Gruppe der Studierenden und je ein Mitglied aus der Gruppe 
der akademischen Mitarbeiter und der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter an. Die Mitglieder 
und deren stellvertretenden Mitglieder werden vom Rat des Fachbereichs bestellt. Die Amts-
zeit des studentischen Mitglieds beträgt ein Jahr, die der sonstigen Mitglieder drei Jahre. Die 
Mitglieder des Prüfungsausschusses wählen eine Hochschullehrende bzw. einen Hochschul-
lehrenden als Stellvertreterin bzw. Stellvertreter des vorsitzenden Mitglieds. Im Falle der 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des vorsitzenden Mitglieds den Ausschlag. Bei Abstim-
mungen über Prüfungsleistungen ist § 25 Abs. 5 HochSchG anzuwenden. Das vorsitzende 
Mitglied führt im Regelfall die Geschäfte des Prüfungsausschusses.  

(3) Der Fachbereichsrat kann auf Vorschlag des Prüfungsausschusses Modulbeauftragte 
oder geeignete Amtsvertreterinnen bzw. -vertreter mit der Wahrnehmung einzelner Aufga-
ben, insbesondere der Organisation von Modulprüfungen und dem Ausstellen von Modulprü-
fungszeugnissen, beauftragen. 

(4) Soweit nichts anderes bestimmt ist, ist der Prüfungsausschuss für alle Entscheidungen 
zuständig, die aufgrund dieser Ordnung zu treffen sind. Der Prüfungsausschuss achtet auf 
die Einhaltung der Bestimmungen der Prüfungsordnung. Er berichtet regelmäßig dem Fach-
bereich über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten einschließlich der tatsächli-
chen Bearbeitungszeiten für die Bachelor- bzw. Masterarbeiten sowie über die Verteilung der 
Modul- und Gesamtnoten. Der Bericht ist in geeigneter Weise durch den Fachbereich offen 
zu legen. Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform des Studienplans und der 
Prüfungsordnung. 

(5) Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass die Prüferinnen 
bzw. Prüfer sowie die Termine für die Arbeiten unter Aufsicht und die mündlichen Prüfungen 
mindestens zwei Wochen vor der Prüfung bekannt gegeben werden. 

(6) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung von Aufgaben der oder dem Vorsitzenden 
übertragen. Die oder der Vorsitzende ist befugt, in unaufschiebbaren Angelegenheiten Ent-
scheidungen und Maßnahmen anstelle des Prüfungsausschusses zu treffen; hiervon ist der 
Prüfungsausschuss unverzüglich zu unterrichten. 
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(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, allen Modulprüfungen beizu-
wohnen. Das Recht erstreckt sich nicht auf Beratung und Bekanntgabe der Noten. 

(8) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn das vorsitzende oder das stellvertre-
tende Mitglied und die Mehrheit der Mitglieder anwesend sind und die Hochschullehrerinnen 
oder Hochschullehrer über die Mehrheit der Stimmen verfügen. Die Sitzungen des Prüfungs-
ausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch das 
vorsitzende Mitglied zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

 

§ 21 
Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses ist für die Bestellung von Prüferinnen 
und Prüfern zuständig, sofern der Prüfungsausschuss nichts anderes beschließt. Wenn das 
vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses keine Prüfenden bestellt, gelten für Mo-
dulprüfungen diejenigen als zu Prüfenden bestellt, die im jeweiligen Modul eine der Lehrver-
anstaltungen im Sinne von § 48 Abs. 1 Satz 1 oder § 56 Abs. 1 Satz 4 HochSchG selbst-
ständig durchgeführt haben. Für die Bestellung der Gutachterinnen bzw. Gutachter und der 
Zweitgutachterinnen bzw. -gutachter, die die Bachelor- bzw. die Masterarbeit betreuen und 
bewerten gilt Satz 1. 

(2) Prüfende sind die das jeweilige Fachgebiet vertretenden Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer, Professorinnen und Professoren im Ruhestand, Honorarprofessorinnen 
und Honorarprofessoren, Habilitierte, Juniorprofessorinnen und -professoren, wissenschaftli-
che und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Aufgaben gemäß § 56 Abs. 1 
Satz 2 HochSchG sowie Lehrkräfte für besondere Aufgaben. Lehrbeauftragte können vom 
Prüfungsausschuss zu Prüfenden bestellt werden; sie müssen in dem Fachgebiet, auf das 
sich die Prüfungsleistung bezieht, eine Lehrtätigkeit an einer Hochschule ausüben oder aus-
geübt haben. Ferner können in besonderen Fällen in der beruflichen Praxis erfahrene Per-
sonen zu Prüfenden bestellt werden, wenn sie in dem Fachgebiet, auf das sich die Prüfungs-
leistung bezieht, über nachgewiesene einschlägige berufspraktische Erfahrungen verfügen. 

(3) Findet eine mündliche Modulprüfung vor nur einer Prüferin oder einem Prüfer statt, so hat 
diese bzw. dieser mit Zustimmung des Prüfungsausschusses eine Beisitzerin bzw. einen 
Beisitzer zu bestellen (§ 9 Abs. 2 Satz 1). Die Beisitzerin oder der Beisitzer muss mindestens 
die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Beisitzer 
müssen keine Prüfer im Sinne des Absatzes 3 sein. Sie oder er führt die Niederschrift bei 
mündlichen Prüfungen und kann mit der Vorkorrektur schriftlicher Prüfungsleistungen beauf-
tragt werden. 

(4) Für Prüferinnen bzw. Prüfer und Beisitzende gilt § 20 Abs. 8 Satz 3 und 4 entsprechend. 

(5) weggefallen  

 

§ 22 
Bestandteile der Bachelor- und der Masterprüfung 

(1) Bestandteil der Bachelorprüfung sind die Modulabschlussprüfungen aller in Anhang 1 
ausgewiesenen Module mit folgender Gewichtung zur Ermittlung der Gesamtnote: 

 
 Bezeichnung des Bachelor-Studienbereichs Gewichtung 
B Basisbereich‘ 

(B 1 und B 2) 
20 % 

(je 10 %) 
P Profilbereich 

(P 1, P 2 und P 5  
P 3 und P 4) 

45 % 
(je 5 % 
je 10 %) 
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R Referenzbereich 
(R 1 und R 2) 

20 % 
(je 10 %) 

E Entwicklungsbereich 0 % 
T Abschlussbereich / Thesis  15 % 

 
(2) Im Rahmen des Bachelorstudiengangs wählen die Studierenden zwei Studienschwer-
punkte innerhalb des Profilbereichs in Modul P 4 aus. 

(3) Mit Antrag an den Prüfungsausschuss können die Studierenden einmal die gewählten 
Studienschwerpunkte wechseln. Über die Anerkennung bereits erworbener Leistungspunkte 
im ursprünglichen Schwerpunkt entscheidet im Einzelfall der Prüfungsausschuss.  

(4) weggefallen 

(5) weggefallen  

(6) Bestandteil der Masterprüfung sind die Modulabschlussprüfungen aller in Anhang 2 aus-
gewiesenen Module mit folgender Gewichtung zur Ermittlung der Gesamtnote. 

 

 Bezeichnung des Master-Studienbereichs Gewichtung 
G Grundlagenbereich 

(G 1, G 2) 
20% 

(15 %, 5 %) 
V Vertiefungsbereich 

(V 1 – V 4  
V 5) 

55% 
(je 10 % 
15 %) 

I Integrationsbereich 0% 
A Abschlussbereich  25% 

 

§ 23 
Meldung und Zulassung zur Bachelorprüfung bzw. zur Masterprüfung 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Bachelorprüfung bzw. zur Masterprüfung ist zusammen mit 
der Meldung zur ersten Modulprüfung zu stellen; Der Antrag ist schriftlich an den Prüfungs-
ausschuss zu richten; § 8 Abs. 2 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 

(2) An einer Prüfung im Rahmen der Bachelor- bzw. Masterprüfung kann nur teilnehmen, 
wer zum Zeitpunkt der Prüfungs- oder Studienleistung ordnungsgemäß in dem Bachelorstu-
diengang bzw. dem Masterstudiengang an der Universität Koblenz-Landau eingeschrieben 
und nicht beurlaubt ist sowie seinen Prüfungsanspruch noch nicht verloren hat; § 67 Abs. 4 
HochSchG (Frühstudierende) bleibt unberührt. 

(3) Dem Antrag auf Zulassung zur Bachelor- bzw. Masterprüfung sind beizufügen: 

1.  eine Erklärung darüber, ob die Kandidatin oder der Kandidat bereits eine Bachelorprü-
fung oder Masterprüfung in demselben Bachelorstudiengang oder Masterstudiengang an 
einer Hochschule in Deutschland endgültig nicht bestanden hat oder ob sie oder er sich 
in einem nicht abgeschlossenen Prüfungsverfahren an einer Hochschule in Deutschland 
befindet, 

2.  eine Erklärung darüber, ob und ggf. wie oft die Kandidatin oder der Kandidat bereits Prü-
fungsleistungen in demselben Bachelorstudiengang oder Masterstudiengang oder in an-
deren Studiengängen an einer Hochschule in Deutschland nicht bestanden hat. 

In der Erklärung gemäß Nummer 2 hat die Kandidatin oder der Kandidat zu versichern, dass 
sie oder er im Falle eines gleichzeitigen Studiums in einem anderen Studiengang dem Prü-
fungsausschuss den Beginn und den Abschluss des Prüfungsverfahrens sowie das Nichtbe-
stehen von Prüfungen und Leistungsüberprüfungen in diesem anderen Studiengang unver-
züglich schriftlich mitteilen wird. 

(4) Die Zulassung zur Bachelorprüfung oder Masterprüfung wird abgelehnt, wenn 

1.  der Antrag auf Zulassung nicht fristgemäß vorgelegt wurde, 
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2.  die Unterlagen gemäß Absatz 3 unvollständig sind, 
3.  die Kandidatin oder der Kandidat nicht im jeweiligen Bachelorstudiengang  oder Master-

studiengang eingeschrieben ist, 
4.  die Kandidatin oder der Kandidat eine Bachelorprüfung oder die Masterprüfung in einem 

artverwandten Studiengang an einer Hochschule in Deutschland endgültig nicht bestan-
den hat, wobei die Artverwandtschaft von Studiengängen entsprechend § 4 zu beurteilen 
ist, oder 

5.  die Kandidatin oder der Kandidat wegen der Anrechnung von Fehlversuchen gemäß § 15 
Abs. 3 keine Möglichkeit mehr zur Erbringung von Prüfungsleistungen hat, die für das 
Bestehen der Bachelorprüfung oder der Masterprüfung erforderlich sind. 

Die Zulassung zur Bachelor- bzw. Masterprüfung kann abgelehnt werden, wenn sich die 
Kandidatin oder der Kandidat an einer Hochschule in Deutschland in einem noch nicht abge-
schlossenen Prüfungsverfahren befindet. 

 

§ 24 
Bachelorarbeit / Masterarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit und die Masterarbeit sind schriftliche Prüfungsleistungen. Die Ba-
chelorarbeit soll zeigen, dass die Kandidatin oder der Kandidat in der Lage ist, innerhalb von 
einer Bearbeitungsfrist von drei Monaten (zwölf Wochen) ein erziehungswissenschaftliches 
Problem aus dem Studiengang selbstständig mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbei-
ten. Die Masterarbeit soll zeigen, dass die Kandidatin oder der Kandidat in der Lage ist, in-
nerhalb von einer Bearbeitungsfrist von sechs Monaten (vierundzwanzig Wochen) ein kom-
plexeres bildungswissenschaftliches Problem einzugrenzen, es fachlich einzuordnen und 
selbstständig mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.  

(2) Die Bachelorarbeit und die Masterarbeit kann von jeder bzw. jedem in der Forschung und 
Lehre des Fachbereichs 1 Bildungswissenschaften tätigen Professorin bzw. Professor oder 
Privatdozentin bzw. Privatdozenten betreut werden; bei der Wahl eines übergreifenden 
Themas kann eine Prüferin bzw. ein Prüfer aus einem anderen Fach oder von einer anderen 
Hochschule benannt werden. Darüber hinaus können die Arbeiten von jeder bzw. jedem 
nach § 21 anerkannten Prüferin oder Prüfer des Fachbereichs 1 Bildungswissenschaften be-
treut werden. In diesem Fall muss als Zweitgutachterin oder -gutachter eine Person gemäß 
Satz 1 bestimmt werden. Das Thema der Bachelorarbeit und der Masterarbeit soll zwischen 
Gutachterinnen bzw. Gutachtern und Zweitgutachterinnen bzw. -gutachtern abgestimmt wer-
den.  

(3) Der Prüfling hat nach erfolgreicher Ablegung der Modulprüfungen B 1, P 1 bis 4, R 1 und 
2, sowie E 1 und 2 im Bachelorstudiengang und der Module G 1 und 2, V 1 bis 4 und I 1 im 
Masterstudiengang mit der Gutachterin bzw. dem Gutachter und der Zweitgutachterin bzw. 
dem -gutacher die Ausgabe eines Themas für die Bachelor- bzw. Masterarbeit zu vereinba-
ren. Themenvorschläge des Prüflings sollen berücksichtigt werden. Die Prüferin bzw. der 
Prüfer teilt das Thema unverzüglich dem Prüfungsausschuss mit.  

(4) Der Prüfungsausschuss bestätigt der Kandidatin bzw. dem Kandidaten das Thema und 
nennt die Gutachtenden (Themenvergabe). Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu 
machen (Beginn der Dreimonats- bzw. Sechsmonatsfrist). 

(5) Die Zeit von der Vergabe des Themas der Bachelorarbeit bzw. der Masterarbeit bis zur 
Einreichung darf drei bzw. sechs Monate nicht überschreiten. In Ausnahmefällen kann auf 
begründeten Antrag die Frist durch das vorsitzende Mitglied des Prüfungsausschusses um 
drei Monate verlängert werden.  

(6) Das Thema muss in einem inhaltlichen Zusammenhang zum Studiengang stehen und ist 
von der Gutachterin bzw. dem Gutachter so zu begrenzen, dass die Arbeit innerhalb des Be-
arbeitungszeitraums erstellt werden kann. Das Thema kann nur einmal und innerhalb der 
ersten zwei Wochen der Bearbeitungszeit bei Bachelorarbeiten und sechs Wochen der Be-
arbeitungszeit bei Masterarbeiten zurückgegeben werden. In diesem Falle hat die Ausgabe 
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des neuen Themas innerhalb von einer bzw. vier Wochen zu erfolgen; die Bearbeitungszeit 
beginnt neu. 

(7) weggefallen 

(8) Die Bachelor- bzw. Masterarbeit kann in deutscher oder mit Zustimmung der Gutachterin 
oder des Gutachters in einer Fremdsprache angefertigt werden. Die Sprachwahl ist bei der 
Anmeldung zur Arbeit anzugeben. Bei Abfassung der Arbeit in einer Fremdsprache ist der 
Arbeit eine Zusammenfassung in deutscher Sprache beizufügen. 

(9) Die Bachelor- bzw. Masterarbeit kann nach Entscheidung der Gutachterin bzw. des Gut-
achters in Form einer Gruppenarbeit angefertigt werden. Der als Prüfungsleistung zu bewer-
tende Beitrag der einzelnen Kandidaten muss auf Grund der Angabe von Abschnitten, Sei-
tenzahlen oder anderen objektiven Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich ab-
grenzbar und für sich bewertbar sein sowie den Anforderungen nach Absatz 1 entsprechen.  

(10) Die Bachelor- bzw. Masterarbeit ist in maschinenschriftlicher und gebundener Form in 
dreifacher Ausfertigung beim Prüfungsausschuss einzureichen; den beiden Exemplaren für 
die Gutachtenden ist eine digitale Fassung der Arbeit auf CD oder einem entsprechenden 
Speichermedium beizufügen. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Abgabe 
der Arbeit hat die Kandidatin oder der Kandidat schriftlich an Eides statt zu versichern, dass 
sie oder er die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen 
und Hilfsmittel benutzt hat. Anschließend ist die Arbeit den Gutachtenden und Zweitgutach-
tenden zur Beurteilung weiterzugeben. Wird die Arbeit nicht fristgemäß abgeliefert, so gilt sie 
als nicht bestanden (5,0). 

(11) Die Bachelor- bzw. Masterarbeit wird durch schriftliche Gutachten der beiden Gutach-
tenden bewertet. Zur Beurteilung der Bachelor- bzw. Masterarbeit sind die in § 13 Abs. 1 an-
gegebenen Noten zu verwenden. Das Bewertungsverfahren soll acht Wochen nicht über-
schreiten. Geht die Bewertung in den Gutachten um bis zu einer vollen Notenstufe (< 1,0) 
auseinander, sind die Gutachtenden zunächst gehalten, sich auf eine Note zu einigen; an-
sonsten wird als Note das arithmetische Mittel der beiden Einzelbewertungen festgesetzt; für 
die Berechnung der Note gilt § 13 Abs. 2 entsprechend. Geht die Bewertung der Bachelor- 
bzw. Masterarbeit durch die beiden Gutachtenden um mehr als eine volle Notenstufe (> 1,0) 
auseinander, so wird, wenn sich die beiden Gutachtenden nicht einigen können, durch den 
Prüfungsausschuss ein drittes Gutachten eingeholt. Bewertet eine der Gutachtenden die Ar-
beit mit „nicht ausreichend“, wird ebenfalls ein drittes Gutachten eingeholt. Auf der Basis der 
in den Gutachten erfolgten Bewertungen legt die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses die Note der Bachelorarbeit fest. Die Entscheidung ist zu begründen. Das Bewer-
tungsverfahren soll acht Wochen nicht überschreiten.  

(12) Eine mit „nicht ausreichend“ beurteilte oder als nicht bestanden geltende Bachelor- bzw. 
Masterarbeit kann mit Ausgabe eines neuen Themas einmal wiederholt werden. Das Verfah-
ren nach Absatz 3 und 4 ist erneut anzuwenden; von der Möglichkeit der Themenrückgabe 
nach Absatz 6 kann aber nur einmal Gebrauch gemacht werden. Eine zweite Wiederholung 
der Bachelor- oder der Masterarbeit ist ausgeschlossen. 

 

§ 25 
Ungültigkeit der Bachelorprüfung bzw. der Masterprüfung 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Studien- oder Prüfungsleistung getäuscht 
und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der 
Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Studien- oder Prüfungsleistungen, 
bei deren Erbringung die Kandidatin oder der Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichti-
gen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. Die Prüferinnen bzw. 
Prüfer werden vorher gehört. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 
die Kandidatin oder der Kandidat hierüber hinwegtäuschen wollte, und wird diese Tatsache 
erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Be-
stehen der Prüfung geheilt. Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vorsätzlich 
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zu Unrecht bewirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Landesver-
waltungsverfahrensgesetzes. 

(3) Der Kandidatin bzw. dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äuße-
rung zu geben. 

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis, das Diploma Supplement und gegebenenfalls der ent-
sprechende Studiennachweis sind einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. Mit die-
sen Dokumenten ist auch die Bachelorurkunde bzw. die Masterurkunde einzuziehen, wenn 
die Prüfung aufgrund einer Täuschungshandlung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine 
Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem 
Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

 

§ 26 
In-Kraft-Treten 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Universität 
Koblenz-Landau in Kraft. 

 

 

Koblenz, den 03. Mai 2011  Der Dekan des Fachbereichs 1:  
  Bildungswissenschaften  
  Prof. Dr. Norbert Neumann 
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Anhang 1: Modulübersicht zum Bachelorstudiengang  
zu §§ 5 Abs. 4, 8 Abs. 2,, 13 Abs. 2, 15 Abs. 1 und 2 und 22 Abs. 1 

 

Stu-
dien-
be-
rei-
che 

Module LP* SWS 

qualifi-
zierte 

Teilnah-
me / Zu-
satzleis-
tungen 

Modul-
prüfun-

gen 

B
as

is
 B1 Grundlagen der Pädagogik 11 6** - Portfolio 

B2 
Erziehung und Bildung in histori-
scher, systematischer und verglei-
chender Sicht 

11 6** max. 2 Mündlich 

P
ro

fil
 

P1 Pädagogische Feldexploration  
und –reflexion (mit Praktikum) 17 4** - 

Prakti-
kumsbe-

richt 

P2 Einführung in die fachliche Syste-
matik und in erziehungswissen-
schaftliche Schwerpunktsetzungen 

10 5 max. 2 Schriftlich 

P 3 Forschungsmethodik und -
methodologie 

12 8 max. 2 Schriftlich 

P 4: Auswahl zweier Wahlpflichtmodule aus:  

P4 
(1) 

Bildung, Beratung und Manage-
ment im Kontext der Erwachsenen-
pädagogik 

19 + 
19 

11** + 
11** 

- 2 Portfolios 

P4 
(2) 

Sozialpädagogik mit dem Schwer-
punkt Kinder, Jugendliche und Fa-
milie 

P4 
(3) 

Migration und Heterogenität im 
Kontext der Pädagogik 

P 
4(4) 

Nicht-ausschließende Pädagogik – 
Inklusion 

P5 
Integriertes Praxisprojekt (mit Prak-
tikum) 

17 5** - 
Projektbe-

richt 

R
e- fe
-

re
nz

 R1 Grundlagen der Psychologie 11 6** max. 2 Schriftlich 

R2  Grundlagen der Soziologie 11 6** max. 2 Mündlich 

E
nt

w
ic

kl
un

g
 

E1 

Studienorientierung und pädagogi-
sche Professionalität  
(incl. E 1Extra: offener Wahlpflicht-
bereich) 

18 
9 
+ 

ca. 6 

je nach 
Maßgabe der 

Fächer 
Kolloquium 

E2 
Arbeitstechniken und ihre pädago-
gische Anwendung 

9 6 - 
Dokumen-

tation 

A
bs

ch
lu

ss
 

T1 
Bachelorarbeit (Thesis), einschließ-
lich Begleitveranstaltung 
 

12 + 3 2** - 
Ab-

schlussar-
beit 

gesamt 180 ca. 91  
 

* Leistungspunkte im Sinne des ECTS 
** SWS = Semesterwochenstunden des Kontaktstudiums (innerhalb der hier gekennzeichneten Module  
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bestehen weitere Wahlmöglichkeiten, z. B. zwischen verschiedenen Seminarangeboten) 

Teilnahmevoraussetzungen für Module:  
Für P4: erfolgreicher Abschluss von P2 
Für T1: erfolgreicher Abschluss der Pflichtmodule B 1, P 1 bis 4, R 1 und 2, sowie E 1 und 2  
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Anhang 2: Modulübersicht zum Masterstudiengang 
zu §§ 5 Abs. 4,, 8 Abs. 2, 13 Abs. 2, 15 Abs. 1 und 2 und 22 Abs. 6 

Studien-
bereiche 

Module LP* SWS** 

qualifizierte 
Teilnahme / 
Zusatzleis-

tungen 

Modul-
prüfungen 

G
ru

nd
-

la
g

en
 G1 Forschung planen und durchführen 14 8 max. 2 Schriftlich 

G2 Forschung rezipieren und reflektieren 7 4 - Mündlich 

V
er

tie
fu

ng
 

V1 
Wissensbasierte Gestaltung von Bil-
dung und Förderung 

12 6 - Portfolio 

V2 
Reflexion von Strukturen und Prozes-
sen der Bildung und Förderung 

10 6 max. 2 Mündlich 

V3 
Organisation und Steuerung anhand 
exemplarischer Felder 

12 6 - Portfolio 

V4 
Qualität und Evaluation anhand 
exemplarischer Felder 

9 6 - Portfolio 

V 5 
Integratives Forschungs- und Entwick-
lungsprojekt 

14 5 - 
Schriftlicher 
Projektbe-

richt 

In
te

gr
a

tio
n

 

I 1 
Integration bisheriger Berufs- und Fel-
derfahrung 

9 3  Kolloquium 

I 2 
Reflexion und berufsvorbereitende 
Entwicklung des Studienprofils 

8 4  Kolloquium 

A
bs

ch
lu

ss
 

A1 Masterarbeit incl. Begleitveranstaltung 24 + 1 2 - Abschluss-
arbeit 

gesamt 120 50   

 

* LP = Leistungspunkt(e) im Sinne des ECTS 
** SWS = Semesterwochenstunden des Kontaktstudiums  

(hier ausschließlich Pflichtanteile; Wahlmöglichkeiten bestehen ggf. innerhalb von Modulen) 

Teilnahmevoraussetzungen für Module:  
Für A1: erfolgreicher Abschluss der Module G 1 und 2, V 1 bis 4 und I 1  

 


